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I. Name,Sitz und Zweck

Art.1 Name

Unter dem Namen Schweizer Bauernverband (SBV), Union Suisse des Paysans (USP),

UnioneSvizzera dei Contadini (USC), Uniun Purila Svizra (UPS) besteht auf unbestimmte Dauerein Ver-

bandin der Rechtsform des Vereins gemäss Art. 60 ff ZGB.

Art. 2 Sitz

Der SBV hatseinenSitz in Brugg. Er betreibt in Bern eine Zweigstelle. Zur Erfüllung von weiteren Aufgaben

und insbesondere zum Erbringen von Dienstleistungen könnenZweigstellen an weiteren Orten festgelegt

werden.

Art. 3 Zweck

Der SBV ist die Dachorganisation der Bäuerinnen undBauern.Erist für die umfassendeInteressenvertre-

tung des Bauernstandes, insbesondere gegenüber den Bundesbehörden, denPolitikern und den Wirt-

schafts- und Sozialpartnern sowie den Konsumentinnen und Konsumenten und der Bevölkerung zustän-

dig. Er wahrt bei der Erfüllung seiner Aufgabendie ethischen Grundwerte.Erist parteipolitisch und kon-

fessionell neutral.

Art. 4 Aufgaben

Die zentralen Aufgaben des SBVsind:

= Interessenvertretung auf nationaler und internationaler Ebene mit dem Ziel, den Bäuerinnen und Bau-

ern Einkommenund Existenz zu sichern

= Information der Bäuerinnen und Bauern sowie allgemeine und produktionsbezogene Offentlichkeitsar-

beit

= Erbringen von Dienstleistungen

=" WahrnehmungderInteressenvertretung bei der Grund- und höheren Berufsbildung für

die Schweizer Landwirtschaft

Der SBV trifft insbesondere folgende Massnahmen:

= Festlegung derZielsetzungen des Berufsstandes auf der Grundlage des bäuerlichen Familienbetriebes

= Koordination der Bestrebungenseiner Mitgliedorganisationen

= Erarbeiten von Grundlagenfür eine aktive Agrarpolitik

Er berücksichtigt bei der Erfüllung seiner Aufgabendie Anliegen der verschiedenen Sprachgebiete und Re-

gionen sowie die Interessen der Gebiete mit erschwerten Produktionsbedingungen.



Il. Mitgliedschaft

Art.5 Mitglieder

Als stimmberechtigte Mitglieder können in den SBV aufgenommenwerden:

= Kantonale Berufsorganisationen

= Landwirtschaftliche Fachorganisationen oder andere Organisationen mit Sitz in der Schweiz,

welcheauf regionaler oder nationaler Ebene bestimmte Interessen der schweizerischen

Landwirtschaft vertreten.

Art. 6 Aufnahmeverfahren

Gesuche um Aufnahmesind schriftlich an die Geschaftsstelle des SBV zu richten.

Uber die Aufnahmeneuer Mitgliedorganisationen entscheidet die Landwirtschaftskammer.

Art. 7 Erlöschen der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft erlischt durch:

= Austritt

= Ausschluss

= Auflösung der Mitgliedorganisation

Art. 8 Austritt

Eine Mitgliedorganisation kann durch schriftliche Kündigung an die Geschäftsstelle des SBV auf Ende

des Kalenderjahres austreten, wobei die erfolgte Kündigungnicht von der Beitragspflicht für das laufende

Kalenderjahr befreit.

Die Kündigungsfrist beträgt sechs Monate.

Austretende oder ausgeschlossene Mitgliedorganisationen haben keinen Anspruch auf das

Vereinsvermögen.Sie haften jedoch für ausstehende Mitgliederbeiträge.

Art. 9 Ausschluss

Eine Mitgliedorganisation, welche den Interessen des SBV in schwerwiegender Weise zuwiderhandelt,

kann von der Landwirtschaftskammermit einer Zweidrittelmehrheit der anwesendenStimmberechtigten

aus dem Verband ausgeschlossen werden.

Art. 10 Beschwerde gegen den Ausschluss und gegeneine verweigerte Aufnahme

Ausgeschlossene Mitgliedorganisationen und abgewieseneAntragsteller könneninnerhalb von 30 Tagen

zuhanden der Delegiertenversammlung Beschwerde gegen den Landwirtschaftskammerentscheideinrei-

chen.

Für den Beschluss über den Ausschluss oder gegen eine verweigerte Aufnahmeeiner Mitgliedorganisation

ist in der Delegiertenversammlung eine Mehrheit von 2/3 der abgegebenenStimmen notwendig.

Art. 11 Ehrenmitgliedschaft

Die Delegiertenversammlung kann Personen, die sich um den SBV oderdie schweizerische Landwirtschaft

besondere Verdienste erwarben, zu Ehrenmitgliedern ernennen.

Den Ehrenmitgliedern steht im Rahmen der Delegiertenversammlung jedoch kein Stimmrecht zu.



Ill. Finanzierung

Art. 12 Einnahmen

Der SBVfinanziert sich aus:

= Mitgliederbeitragen

= Erträgen aus Abgeltungenfür wissenschaftliche Untersuchungen,

statistische Erhebungen und Schätzungen, usw.

= Erträgen aus Publikationen

= Entschädigungen für Dienstleistungen

= Gönnerbeiträgen und Schenkungen

= \/ermögenserträgen

= Beteiligungen

Art. 13 Finanzierungsreglement

Die Finanzierung des SBV wird in einem vonder Delegiertenversammlung genehmigten

Reglementfestgehalten.

Art. 14 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr und wird jährlich per 31. Dezember abgeschlossen.

Art. 15 Haftungfür Schulden des SBV

Für die Verbindlichkeiten des SBV haftet ausschliesslich das Vereinsvermögen.

IV. Organisation

Art. 16 Organe

Die Organedes SBV sind:

= die Delegiertenversammlung

= die Landwirtschaftskammer

= der Vorstand

= das Präsidium

= die gesetzliche Revisionsstelle

= die interne Revisionsstelle

Art. 17 Amtszeit der Organe

Die Amtszeit der gewählten Organebeträgt vier Jahre. Die gesetzliche Revisionsstelle mussjährlich

gewählt werden.

Sie beginnt jeweils im Jahr nach den eidgenössischen Parlamentswahlen.

Bei Erreichen des 65. Lebensjahres hat der Amtsinhaber oder die Amtsinhaberin per Ablauf der ordentli-

chen Amtszeit zurückzutreten.



Art. 18 Gäste

Zu den Delegiertenversammlungen sowie den Sitzungen der Landwirtschaftskammer und des Vorstandes

könnenauch Personeneingeladen werden, die keiner Mitgliedorganisation angehören. Sie haben jedoch

kein Stimmrecht.

Art. 19 Basisbefragung

Der SBV kann zu wichtigen Sachfragen Basisbefragungen durchführen. Die Basisbefragung wird in einem

von der Landwirtschaftskammer genehmigten Reglementfestgehalten.

A. Die Delegiertenversammlung

Art. 20 Stellung der Delegiertenversammlung

Die Delegiertenversammlungbildet das oberste Organ des SBV im Sinne von Art. 64 ZGB.

Art. 21 Anzahl und Aufteilung der Delegierten

Die Delegiertenversammlung umfasst 495 bis 505 Delegierte.

Mindestens 60% der Delegierten sind Vertreterinnen oder Vertreter der kantonalen Berufsorganisatio-

nen, und höchstens 40% sind Vertreterinnen oder Vertreter der übrigen Mitgliedorganisationen.

Jede kantonale Berufsorganisation hat Anrecht auf mindestens 3 Delegierte und bestimmtdiese nach

Massgabeihrer Statuten.

Jede andere Mitgliedorganisation hat Anrecht auf mindestens 1 Delegierte(n) und bestimmt diese(n) nach

Massgabeihrer Statuten.

Die verschiedenen Produktionsrichtungen und Regionen müssenihrer Bedeutung entsprechendin der De-

legiertenversammlungvertretensein.

Die Landwirtschaftskammererlässt ein Reglement überdie Verteilung derSitze.

Art. 22 Aufgaben und Kompetenzender Delegiertenversammlung

Die Delegiertenversammlung hatals oberstes Organ des SBV folgende Aufgaben:

= Festlegung derZielsetzungen der Verbandspolitik

= Stellungnahme zu grundsätzlichen Fragen der Landwirtschaft und derAgrarpolitik

= Wahl der Landwirtschaftskammer, der Präsidentin oder des Präsidenten und der Vizepräsidentinnen

oder Vizepräsidenten

= Genehmigungdes Tätigkeitsberichtes und des Tätigkeitsprogrammes

= Festsetzung der Mitgliederbeiträge

= Behandlung von Beschwerden gegen Ausschluss respektive Abweisung des Aufnahmegesuches

= Ernennung von Ehrenmitgliedern

= Beschlussfassung über eine Statutenrevision und über die Auflösung des SBV

Art. 23 Einberufung der Delegiertenversammlung

Die Delegiertenversammlungfindet mindestens einmal jährlich statt.

Ausserordentliche Delegiertenversammlungenfindenstatt, wenn die Landwirtschaftskammeroderein

Fünftel der Mitgliedorganisationen, unabhängig von der Anzahlder sie vertretenden Delegierten, die Ein-

berufung verlangt. In Ausnahmefällen kann der Vorstand eine ausserordentliche Delegiertenversammlung

beschliessen.



Art. 24 Anträge zuhandenderDelegiertenversammlung

Anträge von Mitgliedorganisationen, die auf die Traktandenliste der nächsten ordentlichen Delegierten-

versammlunggesetzt werdensollen, müssen mindestens einen Monatvor der Delegiertenversammlung

der Präsidentin oder dem Präsidenten oderder Geschäftsstelle in schriftlicher und begründeter Form ein-

gereicht werden.

Art. 25 Beschlüsse der Delegiertenversammlung und Stimmrecht

Beschlüsse an der Delegiertenversammlung werden mit dem absoluten Mehr der abgegebenen Stimmen

gefasst. Bei Stimmengleichheit ist die Abstimmung zu wiederholen.

Jedem oder jeder anwesendenDelegierten kommt eine Stimmezu.

B. Die Schweizerische Landwirtschaftskammer

Art. 26 Anzahl und Aufteilung der Landwirtschaftskammermitglieder

Die Landwirtschaftskammer umfasst 98 bis 105 Mitglieder.

Mindestens 60% der Landwirtschaftskammermitglieder sind Vertreterinnen oderVertreter der kantona-

len Berufsorganisationen, und höchstens 40% sind Vertreterinnen oder Vertreter der übrigen Mitgliedor-

ganisationen.

Alle kantonalen Berufsorganisationen und die wichtigen Fachorganisationen haben Anrecht auf

mindestens 1 Landwirtschaftskammermitglied und bestimmendieses nach MassgabeihrerStatuten.

Die verschiedenen Produktionsrichtungen und Regionen müssenihrer Bedeutung entsprechendin der

Landwirtschaftskammervertretensein.

Die Landwirtschaftskammererlässt ein Reglement überdie Verteilung derSitze.

Art. 27 In die Landwirtschaftskammer wählbare Personen und Konstituierung

In die Landwirtschaftskammersind nur Delegierte wählbar.

Die Landwirtschaftskammermitglieder sind nach Ablauf der Amtsperiode wieder wählbar.

Art. 28 Aufgaben und Kompetenzen der Landwirtschaftskammer

Die Landwirtschaftskammerhat insbesondere folgende Aufgaben:

= Beschlussfassung über Begehrenzur SicherungderExistenz und des Einkommensder Bäuerinnen und

Bauern sowie andere wichtige Eingaben an die Behörden

= Beschlussfassung überagrarpolitisch wichtige Vernehmlassungen

= Festlegung von wichtigen Abstimmungsparolen

"= Vorbereitung politischer Entscheide

= Genehmigungder Jahresrechnungund desBerichtes der gesetzlichen Revisionsstelle

= Kenntnisnahmedes Berichts der internen Revisionsstelle

= Entlastung Vorstand und Geschäftsleitung

= Genehmigung des Voranschlages

= \Nahl des Vorstandes und der Direktorin oder des Direktors sowie der gesetzlichen und

internen Revisionsstelle

= Aufsicht über die Geschäftsführung

= Vorbereitung der Delegiertenversammlung

= Erlass des Reglements überdie Finanzierung und die Sitzverteilung in den Organen



= Erlass des Geschäftsreglements

= Erlass des Reglements für die Fachkommissionen,

= des Reglements für die Konferenzen und des Reglements für die DurchführungvonBasisbefragungen.

= Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedorganisationen

= Entscheid über die Durchführung von Basisbefragungen, wobeidafür eine Zweidrittelmehrheit

erforderlich ist

Die Landwirtschaftskammererledigt zudem die ihr von der Delegiertenversammlungerteilten Aufträge.

Die Landwirtschaftskammerkanneinzelne dieser Aufgaben an den Vorstand delegieren.

Art. 29 Landwirtschaftskammersitzungen

Die Landwirtschaftskammertritt in der Regel viermal jährlich zusammen.

Weitere Sitzungen findenstatt, wenn die Präsidentin oder der Präsident, die Mehrheit des Vorstandes

oderein Fünftel der Mitglieder der Landwirtschaftskammerdies verlangen.

Die Sitzungen der Landwirtschaftskammer können physisch oder auf Anordnungdes Präsidiumsvirtuell

oder hybrid durchgeführt werden.

Art. 30 Vertretung des SBV

Die Landwirtschaftskammeroder die von ihr beauftragten Personen, vertreten den SBV gegenüber sämtli-

chen Behörden undDrittpersonen.Die Landwirtschaftskammererlässt diesbezüglich ein entsprechendes

Geschäftsreglement.

C. Der Vorstand

Art. 31 Anzahl und Aufteilung der Mitglieder des Vorstandes

Der Vorstand besteht aus der Präsidentin oder dem Präsidenten, drei Vizepräsidentinnen oder

-präsidenten und 18 bis 21 Mitgliedern der Landwirtschaftskammer. Von den maximal 25 Mitgliedern

müssen mindestens 8 Mitglieder aus dem lateinischen Sprachgebiet stammen.Bei der Zusammensetzung

des Vorstandesist das Berggebiet angemessen zu berücksichtigen.

Art. 32 Aufgaben und Kompetenzendes Vorstandes

Der Vorstand bearbeitet die laufenden Geschäfte undist für die Vorbereitung der Beratungenin der Land-

wirtschaftskammer verantwortlich. Er erledigt die ihm von der Landwirtschaftskammer übertragenen Auf-

gaben. Seine Aufgaben und Kompetenzensind im Geschäftsreglement geordnet.

Er wählt die Mitglieder der Fachkommissionen.

Im Weiterenist der Vorstand für alle Geschäfte zuständig, die nicht durch Statuten, Reglemente oder Be-

schlüsse der Delegiertenversammlung oder der Landwirtschaftskammer einem anderen Organ zugewie-

sen sind.

Die Vorstandsmitglieder des lateinischen Sprachgebietes könneneine zweite Lesung einer beschlossenen

Vorlage verlangen. Der Antrag ist unmittelbar nach dem ersten Beschluss über die Vorlage dem oderder

Vorsitzendeneinzureichen.

Art. 33 Besondere Verantwortlichkeiten

Die Mitglieder des Vorstandessetzensich für die Belange des SBVein.

Mitgliedern des Vorstandes kann Ressortverantwortungin einem spezifischen Sachgebiet übertragen

werden.



Der Vorstand fasst zu Beginn jeder Amtsperiode einen entsprechendenBeschluss über die Zuweisung der

persönlichen Ressortverantwortung.

Art. 34 Sitzungendes Vorstandes

Der Vorstandtritt in der Regel einmal pro Monat zusammen.

Die Sitzungen des Vorstands können physisch oder auf AnordnungdesPräsidiumsvirtuell oder hybrid

durchgeführt werden.

Art. 35 Fachkommissionen

Dem Vorstand stehen Fachkommissionen zur Verfügung.

Die Fachkommissionen setzen sich aufgrund der ihnen übertragenen Aufgabenaus Mitgliedern der Pro-

duktion, der Wissenschaft, der Beratung und Ausbildung sowie aus der Landwirtschaft vor- und nachgela-

gerten Branchen zusammen.Die Produzenten verfügen über die Mehrheit derSitze in einer Fachkommis-

sion.

Die Fachkommissionen beraten den Vorstand, können seine Geschäfte vorbereiten und Anträgestellen.

Aufgaben, Kompetenzen und Arbeitsweise der Fachkommissionen werdenin einem von der Landwirt-

schaftskammer genehmigten Reglementfestgehalten. Die Sitzungen der Fachkommissionen können phy-

sisch, virtuell oder hybrid durchgeführt werden.

D. Kontrolle

Art. 36 Gesetzliche Revisionsstelle

Die Landwirtschaftskammerwählt für die Dauer von 1 Jahr die gesetzliche Revisionsstelle. Sie muss die

Bedingungendes Revisionsaufsichtsgesetzes (RAG) erfüllen.

Art. 37 Interne Revisionsstelle

Die Landwirtschaftskammerwählt auf die Dauer von4 Jahreneine interne Revisionsstelle, welche sich aus

3 Mitgliedern zusammensetzt. Diese müssen Vertreterinnen oderVertreter der Landwirtschaftskammer

sein.

E. Das Präsidium

Art. 38 Zusammensetzung und AufgabendesPräsidiums

Die Präsidentin oder der Präsident unddie drei Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten bilden das Präsi-

dium.

Beide Geschlechter müssen im Präsidium vertreten sein.

Die Präsidentin, der Präsident oder ein anderes Mitglied muss aus dem lateinischen Sprachgebiet stam-

men.

Die Präsidentin oder der Präsident und im Verhinderungsfall ein Mitglied des Präsidiumsleitet die Dele-

giertenversammlung sowie die Sitzungen der Landwirtschaftskammerund des Vorstandes.

Das Präsidium bereitet die längerfristig für die Schweizer Landwirtschaft wichtigen, strategischen Fragen

zu Handen desVorstandes vor. Die Sitzungen des Präsidiums könnenphysisch, virtuell oder hybrid durch-

geführt werden.



Die Präsidentin oder der Präsident und im Verhinderungsfall ein Mitglied des Präsidiums zeichnet zusam-

men mit einem Mitglied der Geschäftsleitung die Eingaben an die Behörden und anderewichtige Schrift-

stücke kollektiv zu zweien.

V. Operative Stellen des SBV

Art. 39 Operative Stellen

Die operativenStellen des SBV sind:

= die Geschäftsstelle

= die Dienstleistungsbereiche

A. Die Geschäftsstelle

Art. 40 Funktion, Aufgaben und Kompetenzen der Geschäftsstelle

Unter der Leitung der Direktorin oder des Direktors führt die Geschäftsleitung die Geschäftsstelle des Ver-

bandes. Der Geschäftsstelle obliegt die Vorbereitung und Ausführungaller Verbandsaufgaben, die nicht

durch Beschluss der Delegiertenversammlung, der Landwirtschaftskammeroder des Vorstandes einem

anderen Organ odereiner anderenStelle explizit zugewiesen werden.

Die Aufgaben und Kompetenzender Geschäftsstelle, der Direktorin oder des Direktors, der Geschäftslei-

tung sowie der Mitarbeitenden werdenin einem von der Landwirtschaftskammer genehmigten Ge-

schäftsreglementfestgehalten.

Die Sitzungen der Geschäftsstelle können physisch, virtuell oder hybrid durchgeführt werden.

Art. 41 Zusammenarbeit mit Konferenzen

Zwecks gegenseitiger Information und Koordination können Konferenzen gebildet werden, namentlich

für:

= Operative Leiterinnen oderLeiter der Fachorganisationen

= Geschäftsführerinnen oder Geschäftsführer kantonaler Berufsorganisationen

= Bäuerliche Parlamentarierinnen oder Parlamentarier

= Kommerziell tätige Organisationen der vor- und nachgelagerten Branchen

Die Aufgaben, Kompetenzen und Arbeitsweisen der Konferenzen werdenin einem von der Landwirt-

schaftskammer genehmigten Reglementfestgehalten.

B. Die Dienstleistungsbereiche

Art. 42 Funktion und Aufgabender Dienstleistungsbereiche

Das Erbringen von Dienstleistungen für die Bäuerinnen und Bauern und andere Auftraggeberist Aufgabe

vonspeziell dafür errichteten Dienstleistungsbereichen.

Deren Aufgaben werden vom Vorstand festgelegt.

Die einzelnen Dienstleistungsbereicheorganisieren und finanzierensich selbst.

Der oder die entsprechende Ressortverantwortliche im Vorstandist für die Koordination mit den Dienst-

leistungsbereichen auf der Führungsebene verantwortlich.



VI. Statutenrevision

Art. 43 Antrag auf Statutenrevision

Ein Antrag auf Statutenrevision muss den Mitgliedorganisationen mindestens zwei Monate vorder Dele-

giertenversammlungals schriftlicher Antrag, beinhaltend die Formulierung der abzuänderndenStatuten-

bestimmungen, unterbreitet werden.

Art. 44 Beschlussfassung über eine Statutenrevision

Ein Antrag auf Statutenrevisiongilt als angenommen, wenner von mindestens zweiDritteln der an der

Delegiertenversammlung anwesenden stimmberechtigten Delegierten gutgeheissen wird.

Vi. Auflösung

Art. 45 Antrag auf Auflösung

Ein Antrag auf Auflösung des SBV muss den Mitgliedorganisationen mindestens zwei Monate vorder De-

legiertenversammlungschriftlich unterbreitet werden.

Art. 46 Beschlussfassung über die Auflösung

Der SBV wird aufgelöst, wenn mindestensdrei Viertel der an der Delegiertenversammlung anwesenden

stimmberechtigten Delegierten dem Antrag zustimmen.

Art. 47 Verwendungdes Vereinsvermögens

Bei der Auflösung muss das Vermögendes SBV dessen Zweckbestimmungerhalten bleiben.

Die vorliegendenStatuten sind an der Delegiertenversammlung vom 20. November2024 revidiert wor-

den. Sie treten mit diesem Datum in Kraft und ersetzen die Fassung vom 22. November2018.

Bern, 20. November 2024 NamensderDelegiertenversammlung

Der Präsident: DerDirektor:

| kis UL
Markus Ritter rtin Rufer


